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(54) Paneel

(57) Bei einem Paneel, insbesondere für Wand-
und/oder Deckenverkleidungen, das mit benachbarten
Paneelen (2) in Nut- und Federeingriff bringbar ist und
an einer Längsseite und einer Querseite jeweils eine
durch einen sichtseitigen und einen rückseitigen Nutbe-
grenzungsschenkel (6) bzw. (7) begrenzte Nut (4) und
an den jeweils gegenüberliegenden Längs- und Quer-
seiten jeweils eine entsprechende Feder (5) aufweist,
lassen sich dadurch eine hohe Montagefreundlichkeit

und gute Wirtschaftlichkeit erreichen, dass die Federn
(5) von einem benachbarten, leistenförmigen Randbe-
reich des Paneels (2) abstehen, der gegenüber der
sichtseitigen Oberfläche eines innerhalb des Randbe-
reichs liegenden, inneren Paneelbereichs in Form einer
Stufe abgesenkt ist und der rückseitig bündig mit dem
inneren Paneelbereich ist und der mit wenigstens einer
Bohrungsreihe mit mehren, vorzugsweise gleichmäßig
über seine Länge verteilten Durchgangsbohrungen (10
versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel insbesondere
für Wand- und/oder Deckenverkleidungen, das mit be-
nachbarten Paneelen in Nut- und Federeingriff bringbar
ist und an einer Längsseite und einer Querseite jeweils
eine durch einen sichtseitigen und einen rückseitigen
Nutbegrenzungsschenkel begrenzte Nut und an den je-
weils gegenüberliegenden Längs- und Querseiten je-
weils eine entsprechende Feder aufweist.
[0002] Bei der Erstellung von Paneelverbänden, wie
Wand- und/oder Deckenverkleidungen, werden die Pa-
neele auf einer als Lattung oder dergleichen ausgebil-
deten Tragkonstruktion befestigt. Die bekannten Pa-
neele besitzen jedoch keine paneeleigenen Befesti-
gungsmittel zur Befestigung der Paneele auf der Trag-
konstruktion. Bisher werden als Befestigungsmittel Me-
tallklammern verwendet, die einen in eine Nut des zu
haltenden Paneels einführbaren Bügel und einen auf
der Unterkonstruktion anbringbaren Schenkel aufwei-
sen. Die genannten Metallklammern stellen zusätzlich
benötigte Teile dar, die beschafft und montiert werden
müssen.
[0003] Hiervon ausgehend ist es daher die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, ein Paneel eingangs er-
wähnter Art mit einfachen und kostengünstigen Mitteln
so zu verbessern, dass keine zusätzlichen Befesti-
gungsmittel erforderlich sind und eine hohe Montage-
freundlichkeit erreicht wird.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Federn von einem jeweils be-
nachbarten, leistenförmigen Randbereich des Paneels
abstehen, der gegenüber der sichtseitigen Oberfläche
eines innerhalb des Randbereichs sich befindenden, in-
neren Paneelbereichs in Form einer Stufe abgesenkt ist
und der rückseitig bündig mit dem inneren Paneelbe-
reich ist und der mit wenigstens einer Bohrungsreihe mit
mehreren, gleichmäßig über seine Länge verteilten
Durchgangsbohrungen versehen ist.
[0005] Die mit Durchgangsbohrungen versehenen,
leistenförmigen Randbereiche bilden in vorteilhafter
Weise paneeleigene, in den Paneelaufbau integrierte
Befestigungsmittel, die auf der Unterkonstruktion zur
Auflage kommen und einfach durch in einer oder meh-
reren der Durchgangsbohrungen aufnehmbare Schrau-
ben auf der Unterkonstruktion festlegbar sind. Da die
die Durchgangsbohrungen enthaltenden Randbereiche
gegenüber der sichtseitigen Oberfläche des inneren Pa-
neelbereichs abgestuft sind, können die Durchgangs-
bohrungen sowie die Köpfe der in diesen aufgenomme-
nen Schrauben durch den sichtseitigen Nutbegren-
zungsschenkel des jeweils benachbarten Paneels über-
deckt werden. Hierzu ist der sichtseitige Nutbegren-
zungsschenkel zweckmäßig etwas breiter als der rück-
seitige Nutbegrenzungsschenkel.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßi-
ge Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen sind
in den Unteransprüchen angegeben. So können die ge-

genüber der sichtseitigen Oberfläche des inneren Pa-
neelbereichs abgesenkten Randbereiche jeweils durch
eine an die zugeordnete Seite eines den inneren Pa-
neelbereich bildenden Grundkörpers angesetzte Rand-
leiste gebildet werden. Dies vereinfacht die Herstellung
und ermöglicht in vorteilhafter Weise auch eine gezielte
Verwendung unterschiedlicher Materialien bzw. unter-
schiedlicher Oberflächenbeschaffenheiten für den
Grundkörper und für die Randleisten.
[0007] Zweckmäßig können die Randleisten einen T-
förmigen Querschnitt aufweisen und mit dem Grundkör-
per durch Nut und Feder verbunden sein. Dies ergibt
eine besonders einfache und kostengünstige Herstel-
lung. In vorteilhafter Weiterbildung dieser Maßnahme
kann dabei der in eine zugeordnete Nut des Grundkör-
pers eingreifende Flansch der T-förmigen Randleisten
mit einem durchgehenden Raststeg versehen sein, der
in eine im Bereich einer Seitenwand der zugeordneten
Nut vorgesehene Rille einrastbar ist. Dies ermöglicht in
vorteilhafter Weise eine formschlüssige, Verbindung
zwischen Grundkörper und Randleisten, die ohne Leim
hält.
[0008] In weiterer Fortbildung der übergeordneten
Maßnahmen können die vorzugsweise durch Randlei-
sten gebildeten, leistenförmigen Randbereiche des Pa-
neels mit ihren voneinander entfernten Enden jeweils
am Nutgrund der quer hierzu verlaufenden Nut des in-
neren Paneelbereichs beginnen und mit ihren einander
zugewandten Enden mit stumpfen Stoß aneinander an-
schließen, wobei der eine Randbereich die Stirnseite
des anderen Randbereichs überdeckt.
[0009] Durch diese Maßnahme ergeben sich automa-
tisch zwei Stützflächen, die bei aneinander anzuschlie-
ßenden Paneelen in gegenseitigen Eingriff kommen
und im Eingriffsbereich eine stützflächennormale ge-
genseitige Relativbewegung der beiden Paneele ver-
hindern. Es ist daher in vorteilhafter Weise möglich, das
neu anzuschließende, noch lose Paneel mit seiner
Stützfläche zum Eingriff mit der zugeordneten Stützflä-
che des benachbarten, bereits auf der Unterkonstrukti-
on befestigen Paneels zu bringen, wodurch das dem be-
reits befestigten Paneel zugewandte Ende des losen
Paneels gehalten wird. Das andere Ende kann von einer
Montageperson gehalten werden, die gleichzeitig eine
Verschraubung durchführen kann. Es genügt daher in
vorteilhafter Weise eine Montageperson, was eine hohe
Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit ergibt.
[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
zweckmäßige Fortbildungen der übergeordneten
Maßnahmen sind in den restlichen Unteransprüchen
angegeben und aus der nachstehenden Beispielsbe-
schreibung anhand der Zeichnung näher entnehmbar.
[0011] In der nachstehend beschriebenen Zeichnung
zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch den Randbereich einan-
der benachbarter, aneinander anzuschlie-
ßender Paneele in auseinandergezogener
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Darstellung,

Figur 2 eine Draufsicht auf die Sichtseite eines erfin-
dungsgemäßen Paneels in perspektivischer
Darstellung,

Figur 3 eine Draufsicht auf die Rückseite eines erfin-
dungsgemäßen Paneels in perspektivischer
Darstellung,

Figur 4 eine Ansicht einer separaten Randleiste,

Figur 5 eine Draufsicht auf die Rückseite von zwei
mit ihren Stützflächen in Eingriff bringbaren
Paneelen in auseinandergezogener Darstel-
lung,

Figur 6 die Paneele gemäß Figur 5 in zusammenge-
schobenem Zustand und

Figur 7 ein Montagebeispiel mit drei aufeinanderfol-
genden Arbeitsgängen.

[0012] Hauptanwendungsgebiet der Erfindung sind
Paneele zur Herstellung von Wand- und/oder Decken-
verkleidungen. Hierzu wird eine in den Figuren 1 und 7
angedeutete Unterkonstruktion in Form von in einem
Rastermaß entsprechenden Abständen angeordneten,
parallelen Latten 1 vorgesehen, an denen die Paneele
2, wie Figur 1 zeigt, durch Schrauben 3 etc. befestigt
werden. Die einander benachbarten Paneele werden
dabei umlaufend in Nut- und Federeingriff mit benach-
barten Paneelen gebracht. Hierzu sind die Paneele 2
an zwei aneinander anschließenden Seiten ihres Um-
fangs mit Nuten 4 und an den restlichen zwei Seiten ih-
res Umfangs mit Federn 5 versehen.
Die Anordnung der Nuten 4 und Federn 5 ist anschau-
lich aus den Figuren 2 und 3 entnehmbar. Jeweils eine
Längsseite und eine rechtwinklig hieran anschließende
Querseite ist mit einer Nut 4 versehen, die durch einen
oberen, das heißt sichtseitigen Nutbegrenzungsschen-
kel 6 und einen unteren, das heißt rückseitigen Nutbe-
grenzungsschenkel 7 begrenzt wird. An den jeweils ge-
genüberliegenden Längs- und Querseiten des Paneels
2 ist jeweils eine entsprechende, nach außen auskra-
gende Feder 5 vorgesehen.
[0013] Beim dargestellten Beispiel bestehen die Pa-
neele 2 jeweils aus einem tafelförmigen Grundkörper 8,
der an seinen den Federn 5 zugeordneten Längs- und
Querseiten mit jeweils einer Randleiste 9 versehen ist,
von der die zugeordnete Feder 5 nach außen absteht.
Die Randleisten 9 bilden dabei praktisch Randbereiche,
die den einen inneren Paneelbereich bildenden Grund-
körper 8 an zwei Seiten umfassen.
[0014] Die sichtseitige Oberfläche der Randleisten 9
ist, wie am besten aus Figur 5 anschaulich erkennbar
ist, niveaugleich mit der sichtseitigen Oberfläche der zu-
gehörigen Feder 5. Diese ist gegenüber der sichtseiti-

gen Oberfläche des Grundkörpers 8 um die Dicke des
sichtseitigen Nutbegrenzungsschenkels 6 abgesenkt,
so dass sich, wie Figur 2 anschaulich zeigt, eine Stufe
mit der Höhe s ergibt. Die rückseitige Fläche der Rand-
leisten 9 ist, wie aus Figur 3 ersichtlich ist, bündig mit
der Rückseite des Grundkörpers 8. Auf diese Weise er-
gibt sich eine durchgehende Rückseite des Paneels 2,
so dass dieses auch im Bereich der Randleisten satt auf
der Unterkonstruktion 1 zur Anlage kommt, wie aus Fi-
gur 1 hervorgeht. Dies ermöglicht eine zuverlässige Ver-
schraubung der Paneele 2 im Bereich der Randleisten
9.
[0015] Diese sind im Bereich zwischen ihrer Feder 5
und dem Grundkörper 8 mit durchgehenden Bohrungen
10 versehen, die in Form einer über die ganze Randlei-
stenlänge sich erstreckenden Bohrungsreihe mit ver-
gleichsweise kleinem, gegenseitigem Abstand ange-
ordnet sind. Zweckmäßig sind die Bohrungen so gleich-
mäßig über die Länge des zugeordneten Randbereichs
verteilt. Der gegenseitige Abstand der Bohrungen 10 ist
wesentlich kleiner als das der Unterkonstruktion 1 zu-
grundeliegende Rastermaß so dass davon auszugehen
ist, däss über der Länge jedes Paneels 2 zumindest eine
Bohrung 10 zur Deckung mit einer Latte der Unterkon-
struktion 1 kommt und zur Aufnahme einer Schraube 3
dienen kann. Die Schrauben 3 können in Folge der sat-
ten Anlage der Randleisten 9 auf der Unterkonstruktion
1 bis auf Anschlag eingedreht werden, ohne die Rand-
leisten 9 auf Biegung zu beanspruchen.
[0016] Im montierten Zustand werden die Bohrungen
10 und die gegebenenfalls hierin aufgenommenen
Schrauben 3 durch den sichtseitigen Nutbegrenzungs-
schenkel 6 des jeweils benachbarten Paneels 2 abge-
deckt. Hierzu ist der sichtseitige Nutbegrenzungsschen-
kel 6, wie Figur 1 weiter zeigt, entsprechend breiter als
der rückseitige Nutbegrenzungsschenkel 7. Um die
Randleisten 9 vollständig abzudecken entspricht der
Überstand des sichtseitigen Nutbegrenzungsschenkels
6 über den rückseitigen Nutbegrenzungsschenkel 7
dem Abstand zwischen dem Grundkörper 8 und dem
Ansatzquerschnitt der Feder 5 an der zugeordneten
Randleiste 9.
[0017] Die Randleisten 9 können mit ihrer federfernen
Flanke an die zugewandte Seitenfläche des Grundkör-
pers 8 angesetzt sein, wobei zur Verbindung eine Stift-
und/oder Leimverbindung vorgesehen sein kann. Im
dargestellten Beispiel sind die Randleisten 9 durch eine
Nut- und Federverbindung mit dem Grundkörper 8 ver-
bunden. Hierzu besitzen die Randleisten 9 einen T-för-
migen Querschnitt. Dieser enthält einen mittleren, mit
seiner Unterseite an der Unterkonstruktion 1 zur Anlage
bringbaren, in Figur 1 bezeichneten Steg 11, von dem
einander gegenüberliegende Flansche abstehen, von
denen der vom Grundkörper 8 weg gerichtete Flansch
die oben bereits erwähnte, an der Außenseite des Pa-
neels verlaufende Feder 5 bildet, während der dem
Grundkörper 8 zugewandte Flansch eine innere Befe-
stigungsfeder 12 bildet, die in eine zugeordnete Nut 13
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des Grundkörpers 8 eingreift, wie aus Figur 1 hervor-
geht. Der Grundkörper 8 ist dementsprechend im Be-
reich aller vier Umfangsseiten genutet, wobei im Be-
reich einer Längsseite und einer hieran anschließenden
Querseite die den Federn 5 der benachbarten Paneele
zugeordneten Nuten 4 und im Bereich der gegenüber-
liegenden Längs- und Querseiten die den Federn 12 der
dort anzusetzenden Randleisten 9 zugeordneten Nuten
13 vorgesehen sind.
[0018] Die Nuten 4 und 13 besitzen zweckmäßig die-
selbe lichte Weite und sind von der Oberfläche des
Grundkörpers 8 gleich weit distanziert, so dass die
Randleisten 9 die schon erwähnte T-Form aufweisen
können. Die die Federn 5 bzw. 12 bildenden Flansche
der T-förmigen Randleisten 9 besitzen die gleiche Brei-
te, die der Tiefe der Nut 13 bzw. der Nut 4 im Bereich
des rückwärtigen Nutbegrenzungsschenkels 7 ent-
spricht. Der Überstand des sichtseitigen Nutbegren-
zungsschenkels 6 über den rückwärtigen Nutbegren-
zungsschenkel 7 entspricht zweckmäßig der Breite des
mittleren Stegs 11, so dass dieser vollständig abgedeckt
werden kann.
[0019] Die Feder 12 kann durch eine Leimverbindung
in der zugeordneten Nut 13 befestigt sein. Im dargestell-
ten Beispiel ist eine formschlüssige Verbindung vorge-
sehen, die eine Leimung entbehrlich macht. Hierzu ist
der in die Nut 13 eingreifende Schenkel 12, wie die Fi-
guren 1 und 4 zeigen, mit einem über seine Länge
durchgehenden Raststeg 14 versehen der in eine zuge-
ordnete Rille 15 der zugewandten Seitenwand der Nut
13 einrastbar ist.
[0020] Die voneinander abgewandten Enden der bei-
den Randleisten 9 eines Paneels 2 beginnen, wie aus
Figur 3 erkennbar ist, am Nutgrund der quer hierzu ver-
laufenden Nuten 4. Hierdurch ergibt sich ein vom Steg
11 der Randleiste 9 nicht abgedecktes Endstück des
rückwärtigen Begrenzungsschenkels 16 mit einer der
Tiefe der quer hierzu verlaufenden Nut 4 im Bereich des
rückwärtigen Nutbegrenzungsschenkels 7 entspre-
chender Breite. Dieses nichtabgedeckte Endstück bil-
det eine in Figur 5 links gerastert angedeutete Stützflä-
che 17.
[0021] Die einander zugewandten Enden der Rand-
leisten 9 schließen, wie Figur 5 rechts erkennen lässt,
mit stumpfem Stoß aneinander an. Dabei ragt die einer
Längsseite zugeordnete Randleiste 9 mit ihrem Endbe-
reich über die quer hierzu verlaufende Querseite des
Grundkörpers 8 hinaus. Der Überstand entspricht der
Breite des Stegs 11 zuzüglich der hiervon abstehenden
Feder 5 der Randleisten 9, wie in Figur 5 bei b ange-
deutet ist. Die Stirnseite der den Grundkörper 8 überra-
genden Randleiste 9 ist dementsprechend bündig mit
der äußeren Flanke 18 der Feder 5 der quer hierzu ver-
laufenden Randleiste 9. Die nach außen weisende Fe-
der 5 der der Querseite zugeordneten Randleiste 9 ist
koplanar mit der nach innen weisenden Feder 12 der
der Längssseite zugeordneten Randleiste 9, so dass
sich eine durchgehende Fläche ergibt. Der mit der Fe-

der 5 der der Querseite zugeordneten Randleiste 9 sich
überschneidende Bereich der Feder 12 der der Längs-
seite zugeordneten Randleiste 9 bildet dementspre-
chend eine Verlängerung der querseitigen Feder 5 bis
zum Steg 11 der der Längsseite zugeordneten Randlei-
ste 9. Die dem Grundkörper 8 zugewandte Seitenflanke
des Stegs 11 der der Längsseite zugeordneten Rand-
leiste 9 ist dementsprechend auf einer der Breite der Fe-
der 5 der der Querseite zugeordneten Randleiste ent-
sprechenden Breite von der Projektion der der Quersei-
te zugeordneten Randleiste nicht abgedeckt. Dieser
nichtabgedeckte Bereich bildet eine in Figur 5 rechts
ebenfalls gerastert angedeutete, zweite Stützfläche 19.
[0022] Wenn die den beiden Hälften der Figur 5 zu-
grundeliegenden Paneele so zusammengeschoben
werden, dass ihre einander zugewandten, in Figur 5
noch voneinander beabstandeten Querseiten aneinan-
der anliegen, ergibt sich die Anordnung gemäß Figur 6.
Dabei greift die der Querseite des einen Paneels zuge-
ordnete Feder 5 einschließlich der oben beschriebenen
Verlängerung in die der zugewandten Querseite des an-
deren Paneels zugeordnete Nut 4 ein, wobei die Stütz-
fläche 17 von der Stützfläche 19 übergriffen wird, wie
Figur 6 anschaulich zeigt. Auf diese Weise wird das an
das bereits befestigte Paneel angestellte, weitere Pa-
neel mit seinem dem genannten Stützflächeneingriff zu-
gewandten Ende quer zur Anstellrichtung formschlüssig
fixiert, was die Montage vereinfacht, wie nachstehend
anhand der Figur 7 dargestellt werden wird.
[0023] In Figur 7 sind mehrere Montageschritte dar-
gestellt, die sich beim Anfügen eines weiteren Paneels
2a an einen Verband von bereits auf der Unterkonstruk-
tion 1 befestigten Paneelen 2 ergeben. Das neu anzu-
fügende Paneel 2a wird zunächst, wie in Figur 7 oben
durch einen Pfeil 21 angedeutet ist, mit einer Längsseite
an den Verband angestellt, wobei seine längsseitige Nut
4 zum Eingriff mit der zugewandten Feder 5 der hierzu
parallelen Paneele 2 kommt. Anschließend wird das
neu anzuschließende Paneel 2a, wie in Figur 7 Mitte
durch einen Pfeil 21 angedeutet ist, mit seiner Querseite
an die zugewandte Querseite des benachbarten Pa-
neels 2 angestellt, wobei die querseitige Nut 4 zum Ein-
griff mit der zugewandten Feder 5 des benachbarten
Paneels 2 kommt. Dies ergibt die der Figur 7 unten zu-
grunde liegende Situation.
[0024] Dabei sind die gegenseitigen Stützflächen 17,
19 in gegenseitigem Stützeingriff, wie bei 22 angedeutet
ist. Infolge dieses Stützeingriffs kann sich das neu an-
zuschließende Paneel 2a im Bereich seines stützein-
griffseitigen Endes nicht mehr in stützflächennormaler
Richtung vom auf der Unterkonstruktion bereits befe-
stigten Verband wegbewegen, das heißt eine in Figur 7
unten durch einen Pfeil 23 angedeutete Bewegung ist
ausgeschlossen. Es genügt daher, das neu anzuschlie-
ßende Paneel 2 am anderen Ende zu stützen, wie durch
den Stützpfeil 24 angedeutet ist, während in eine mit ei-
ner Latte der Unterkonstruktion 1 in Deckung befindli-
che Bohrung 10 eine Schraube eingedreht wird. Dazu
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genügt eine Person, die das Paneel 2a mit einer Hand
gemäß Stützpfeil 24 stützt und mit der anderen Hand
einen Schrauber bedient.
[0025] Beim fertigverlegten Paneelverband sind nur
die Sichtseiten der Grundkörper 8 der Paneele 2 sicht-
bar. Der Grundkörper 8 besitzt dementsprechend eine
in einer gewünschten Holzart gestaltete, z.B. furnierte
Sichtseite. Selbstverständlich wäre es auch denkbar,
den Grundkörper 8 aus Massivholz herzustellen. Die
Randleisten 9 können einfach und kostengünstig als
Pressspanformlinge ausgebildet werden. Aber auch
hier wäre eine Massivholzausführung denkbar. Auch ei-
ne Ausbildung als aus Kunststoff bestehende Extrusi-
onsprodukte wäre denkbar.
[0026] Vorstehend ist zwar ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung näher erläutert, ohne dass
jedoch hiermit eine Beschränkung verbunden sein soll.
So könnten anstelle von T-förmigen Randleisten selbst-
verständlich auch im Querschnitt L-förmige Randleisten
Verwendung finden, die an die zugeordnete Seitenflan-
ke des Grundkörpers 8 angeleimt und/oder angestiftet
werden können. Ebenso wäre es denkbar, anstelle von
ansetzbaren Randleisten angeformte Randbereiche
vorzusehen, was zu einer einteiligen Paneelausführung
führte.

Patentansprüche

1. Paneel, insbesondere für Wand- und/oder Decken-
verkleidungen, das mit benachbarten Paneelen (2)
in Nut- und Federeingriff bringbar ist und an einer
Längsseite und einer Querseite jeweils eine durch
einen sichtseitigen und einen rückseitigen Nutbe-
grenzungsschenkel (6 bzw. 7) begrenzte Nut (4)
und an den jeweils gegenüberliegenden Längs- und
Querseiten jeweils eine entsprechende Feder (5)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Fe-
dern (5) von einem benachbarten, leistenförmigen
Randbereich des Paneels (2) abstehen, der gegen-
über der sichtseitigen Oberfläche eines innerhalb
des Randbereichs liegenden, inneren Paneelbe-
reichs in Form einer Stufe abgesenkt ist und der
rückseitig bündig mit dem inneren Paneelbereich ist
und der mit wenigstens einer Bohrungsreihe mit
mehren, über seine Länge verteilten Durchgangs-
bohrungen (10 verseheh ist.

2. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der leistenförmige Randbereich gegen-
über der sichtseitigen Oberfläche des inneren Pa-
neelbereichs um die Dicke des sichtseitigen Nutbe-
grenzungsschenkels (6) abgesenkt ist.

3. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der sichtsei-
tige Nutbegrenzungsschenkel (6) den gegenüber-
liegenden Nutbegrenzungsschenkel (7) um die

Breite des abgesenkten Randbereichs überragt.

4. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die abge-
senkten Randbereiche durch eine an die jeweils zu-
geordnete Seite eines den inneren Paneelbereich
bildenden Grundkörpers (8) angesetzte Randlei-
sten (9) gebildet wird.

5. Paneel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Randleisten (9) einen T-förmigen
Querschnitt aufweisen und mit dem Grundkörper
(8) in Nut- und Federeingriff sind.

6. Paneel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der in eine zugeordnete Nut (13) des
Grundkörpers (8) eingreifende Flansch (12) der T-
förmigen Randleiste (9) mit einem durchgehenden
Raststeg (14) versehen ist, der in eine im Bereich
einer Seitenwand der zugeordneten Nut (13) des
Grundkörpers (8) vorgesehene Rille (15) einrastbar
ist.

7. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vorzugs-
weise durch Randleisten (9) gebildeten, leistenför-
migen Randbereiche des Paneels (2) mit ihren von-
einander entfernten Enden am Nutgrund der quer
hierzu verlaufenden Nuten (4) des Paneels begin-
nen und mit ihren einander zugewandten Enden mit
stumpfem Stoß aneinander anschließen, wobei der
eine Randbereich die Stirnseite des anderen Rand-
bereich überdeckt.

8. Paneel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die einer Längsseite des Paneels zuge-
ordnete Randleiste (9) die Stirnseite der der hieran
anschließenden Querseite zugeordneten Randlei-
ste (9) überdeckt.

9. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (8) aus Massivholz besteht und/oder
zumindest sichtseitig furniert ist.

10. Paneel nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Randleisten (9) als Pressspanformlinge ausgebil-
det sind.
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